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Zum Rücktritt Robert Wildhabers aus der Redaktion

der «SchweizerVolkskunde»

Seit 1944, dem 34. Jahrgang unserer Zeitschrift, steht Robert Wildhabers Name
im Impressum; wenn er nun zu unserem Bedauern nach 35 Jahren gewünscht hat,
sich zurückzuziehen, so hat er also unser «Korrespondenzblatt» in der vollen zweiten
Hälfte seines Existierens redigiert, und zwar von 1952 bis 1968 allein. Bis zuletzt
betreute er den Rezensionsteil mit Begeisterung, Umsicht und mit dem oft so nötigen
Druck auf nachlässige Mitarbeiter. Wenn wir künftig ohne ihn auskommen müssen,
so bleibt doch der Trost, daß er weiterhin das wissenschaftliche Organ der SGV, das
« Schweizerische Archiv für Volkskunde », leiten wird ; schon darum kann der Kontakt
mit dem früheren Leiter des Schweizerischen Museums für Volkskunde und dem
Ehrendozenten an der Universität Basel nicht abbrechen. Daß er die zeitraubende
redaktionelle Arbeit ehrenamtlich auf sich genommen hat, darf hier füglich wieder
einmal in Erinnerung gerufen werden, ganz abgesehen davon, daß sie sich auch mit
Gold nicht würde aufwiegen lassen. So möchten wir Robert Wildhaber persönlich
und im Namen der SGV unseren herzlichen Dank zum Ausdruck bringen.

Hans Trümpy

Rudolf J. Ramseyer wird Mitglied der Redaktion

Nicht nur weil wir damit die Westhälfte der deutschsprachigen Schweiz stärker als
bisher berücksichtigen können, sondern weil wir so ein besonders qualifiziertes neues
Redaktionsmitglied erhalten, freuen wir uns, Dr. Rudolf J. Ramseyer (Rubigen-
Bern) den Lesern kurz vorzustellen, sofern das überhaupt nötig ist; denn verschiedene

Beiträge aus seiner Feder sind schon in unseren beiden Zeitschriften erschienen,
und seine unter Paul Zinsli entstandene Dissertation «Das altbernische Küherwesen»
(1961) hat seinen Namen in der Volkskunde weitherum bekannt gemacht. Nächstes
Jahr wird zudem in unserer Schriftenreihe seine kommentierte Edition des «Schang-
nauer Chroniklj» von Pfarrer Samuel Engimann (1748-1820) erscheinen. Da Rudolf
Ramseyer an der Berner Universität Volkskunde und Dialektologie unterrichtet,
steht er mit der Forschung in ebenso engem Kontakt wie mit «Land und Leuten».
Für seine Bereitschaft zur Mitarbeit sind wir ihm deshalb sehr dankbar.

R. Thalmann, Th. Gantner, FI. Trümpy

Tagung der Abteilung für Rechtliche Volkskunde

5-/6. Mai 1979 in Eßlingen am Neckar

Die Tagungen dieser Abteilung (Leitung: Prof. Dr. Louis Carlen, Freiburg/Brig)
zeichnen sich aus einmal durch eine liebenswürdige, informelle Atmosphäre, anderseits

aber durch die ernsthafte wissenschaftliche Arbeit, die in Vorträgen aus dem
Fachgebiet geboten wird.
Am Freitagabend traf man sich zu erster Kontaktnahme in besonders reizvollem
Rahmen, dem alten Riegelhaus «Goldene Rose» im Weingärtnerviertel der Beutau.
Am Samstagmorgen wurden die Teilnehmer im prächtigen Saal des Alten Rathauses

vom Oberbürgermeister der Stadt mit einem selbstverständlich einheimischen
Aperitifbegrüßt, bevor man sich der Arbeit zuwandte. Aperitif und Untermalung der
Vorträge durch die elektronisch verstärkten Klänge einer Band, die sich zur Feier des

Eßlinger Stadtfestes vor dem Rathaus installiert hatte, haben freilich die Aufmerksamkeit

der Berichterstatterin etwas abgelenkt, so daß man ihr gewisse Lücken in
der Schilderung des Gebotenen verzeihen möge.
Im ersten Referat sprach Rechtsanwalt Dr. H.C. Faussner, München, über «Die
Acta Murensia als Quelle für die Rechtliche Volkskunde». Die von ca. 1150
stammenden, jedoch nur in jüngeren und oft nicht zuverlässigen Abschriften überlieferten

Acta des Klosters Muri sind nicht nur eine der wichtigsten Quellen für die
Geschichte der Habsburger, der vermutlich aus dem Dorfe Wohlcn stammende
Verfasser ergreift außerdem eindeutig Stellung gegen den Adel und sogar das Klo-
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ster selbst. Offensichtlich ist er ein Abkömmling freier Bauern, die in jener Zeit
durch die politische Entwicklung - Unterstellung unter die Adels- oder Klostcr-
vogtci als Ablösung von vor allem militärischen Pflichten - vieler Rechte verlustig
gingen. Wie weit diese Vorstellung von der Unterdrückung der Bauern, die den
historischen Zusammenhängen nicht gerecht wird, im Volk lebendig blieb, zeigt z. B. die
Freiämter Sage vom «Stifeliriiter», dem Klostervogt, der die Leute um Elab und
Gut bringt und vor einem falschen F.id nicht zurückschreckt.
Das zweite Referat von Wiss.Ass. Raimund J. Weber, Tübingen, über die Schwäbisch

Hall-Limburger Floßmäler befaßte sich mit der Geschichte und den rechtlichen
Fragen der für die Salzsiederei wichtigen Flößerei. Neben den vielfältigen Problemen
im Zusammenhang mit den Marken ist ein interessantes Detail der Übergang der
Gefahr beim Kauf, d.h. die Übernahme der Transportverlustc, vom Verkäufer auf den
Käufer im 18. Jahrhundert, offensichtlich infolge der wirtschaftlich stärker gewordenen

Position der crstcrcn. Ähnliche Verhältnisse z.B. in bezug auf die Markierung
der Stämme finden sich, wie in der Diskussion festgehalten wurde, in der Schweiz
im Engadin, das sein Holz nach Innsbruck und Hall lieferte.
Nach dem Mittagessen im Restaurant Dicker Turm - einem Verteidigungsturm auf
dem Rcbhügcl über der im Flußtal liegenden Stadt, ähnlich dem Munot in
Schaffhausen - führte Dr. Walter Bernhard, Stadtarchivar, dem wir die mustergültige
Organisation dieser schönen Tagung verdanken, durch die Altstadt, wobei man
nicht nur historische und kunstgcschichtlichc Erklärungen aufnehmen, sondern
zugleich das leider durch kalten Wind beeinträchtigte bunte Treiben an einem deutschen
Stadtfest beobachten konnte. Auch hier zeigen die Gastarbeiter - in großer Zahl
vor allem die Türken - an eigenen Ständen mit Stolz ihre Spezialitäten und
Darbietungen, als Teil der Stadt und doch fremdes Element.
Der anschließende Vortrag von Prof. Dr. Witold Meisel, Poznan, «Rechtliche
Volkskunde und Rcchtsarchäologic», der sich um eine Abgrenzung der beiden
Wissenschaftsgebiete aus der Sicht des Rechtshistorikers bemühte, gab zu angeregter
Diskussion Anlaß. Das von ihm vorgeschlagene Kriterium einer bestehenden Rechtsnorm

als Voraussetzung für die Zuweisung zur Rechtsarchäologie war nicht
unbestritten, da es gerade für die Vergangenheit zu wenig genau definiert werden könne.
Die Publikation der Vorträge in der Reihe «Forschungen zur Rechtsarchäologie
und Rechtlichen Volkskunde» darf mit Spannung erwartet werden.
Die Sonntagsexkursion führte an Orte, die dem eiligen Besucher dieser Gegend nicht
bekannt sind oder wenig am Wege liegen; die Martinskirchc in Plieningen mit dem
romanischen Relicfzyklus, die neu renovierte Kirche des Chorherrenstiftes zum hl.
Grab in Denkendorf und die Veitskapelle in Stuttgart-Mühlhausen. Das Wetter
machte dabei zuguterlctzt eine freundliche Miene, vor allem beim kurzen Aufenthalt
auf dem Rotenberg, mit herrlichem Blick über friihlingshaft grüne Rebhügcl und
Baumgärten, und trug ebenfalls zum guten Gelingen der Tagung bei.

Dora Hofstctter-Schweizer

Buchbesprechungen

Inncrrhoder Geschichtsfreund. 22. Heft, 1977/78 (publiziert 1979). FIrsg. vom und
zu beziehen beim Historischen Verein, Appenzell. IV, 236 S., Abb.
Das vorliegende Doppelheft enthält Referate, die anläßlich einer Tagung des
Alemannischen Instituts Freiburg i.Br. in Weißbad gehalten wurden. Für den
Volkskundler sind einige schöne und gehaltvolle Beiträge dabei, die für die Kenntnis
Innerrhodens aufschlußreich sind. Dazu gehört vor allem das Referat von Hermann
Grosser, Der Fremdenverkehr und seine Entwicklung vom 17. Jahrhundert bis zur
Gegenwart im Appcnzellerland unter besonderer Berücksichtigung von Appenzell
Innerrhoden (45-60). Grosser, der dieses Thema schon mehrfach bearbeitet hat, geht
systematisch ein auf den Bäderbesuch, die Schotten- und Molkenkuren (Gais, Weißbad,

Heinrichsbad, Heiden, Gontenbad), das Bergsteigen und die Berggasthäuser,
Straßenbau, Eisenbahnen und Skilifte und die Kur- und Verkehrsvereine mit ihren
Programmen. Rainald Fischers Beitrag, Die Kunstlandschaft von Appenzell
Innerrhoden (61-75, 9 Abb.) bildet die Einleitung zur kunstgcschichtlichen Übersicht im
kommenden Band Appenzell Innerrhoden der Kunstdenkmälcr der Schweiz. Er
skizziert in sehr knapper Weise Haus, Dorf, Kirche, Kloster, Kapelle. Rudolf Hanhart,
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